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wirksamen Klimaschutzes nach innen, könnte
jedoch der bestehende Stillstand überwunden
werden. Damit würde der Nachweis gelingen,
daß ökologische Modernisierung und eine lei-
stungsfähige Wirtschaft nicht nur kompatible
Ziele der Bundesregierung sind, sondern sich
auch gegenseitig bedingen. Sollten sich die
politischen Mehrheiten in den USA zugunsten
des Klimaschutzes ändern, könnten sie auf den
fahrenden Zug aufspringen. Doch die Lokomo-
tive wäre Europa. Und deshalb vorne.
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Aufteilung von Emissionsgut-
schriften bei Treibhausgasver-
meidung im Ausland

von Axel Michaelowa, Michael Dutschke,
HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung

1. Einleitung

Seit Beginn der internationalen Klimaver-
handlungen spielt die Frage eine erhebliche
Rolle, ob Länder ihre Emissionsziele aus-
schließlich im Inland oder auch durch Inve-
stitionen im Ausland erreichen können. Aus
ökonomischer Sicht ist letzteres sinnvoll, da
es die Nutzung kostengünstigerer Emissi-
onsverringerungspotentiale erlaubt. Das
Kyoto-Protokoll von 1997 läßt dementspre-
chend verschiedene Möglichkeiten zu, die
für die Periode 2008-2012 vereinbarten ver-
bindlichen Emissionsziele zu erreichen.

Eine Gruppe mehrerer Länder kann ein ge-
meinschaftliches Ziel festlegen. Außerdem
können Länder in Projekte in anderen Län-
dern investieren und für die erreichte Emis-
sionsverringerung Gutschriften erhalten.
Hierbei sind zwei Varianten zu unterschei-
den:

a) Projekte in Ländern, die ebenfalls ein
Emissionsziel akzeptiert haben (Art. 6
des Protokolls). Dies wird gemeinhin als
"gemeinsame Umsetzung" (Joint Imple-
mentation, JI) bezeichnet.

b) Projekte in Ländern ohne Emissionsziel
(Art. 12 des Protokolls). Dies soll über
einen "Mechanismus für saubere Ent-
wicklung" (Clean Development Mecha-
nism, CDM) laufen.

Im folgenden wird diskutiert, wie die Emis-
sionsgutschriften zwischen Investor- und
Gastgeberland aufgeteilt werden können
und wie sie differenziert werden können, um
indirekte Effekte zu berücksichtigen. Aller-
dings sind wesentliche Elemente der Regeln
für JI und CDM noch nicht definiert worden.
Dies ist erst nächstes Jahr bei der 6. Ver-
tragsstaatenkonferenz zu erwarten.

2. Entstehung von Emissionsgutschriften
durch JI und CDM

JI und CDM unterscheiden sich in wesentlichen
Punkten. JI ist eine bilaterale Angelegenheit,
die nur voraussetzt, daß das Investorland ein
jährliches Emissionsinventar aufstellt. Gut-
schriften entstehen erst ab 2008. Im Fall des
CDM muß sichergestellt sein, daß die Projekte
zu einer "nachhaltigen Entwicklung" beitragen.
Die Gastgeberländer sollen von den Projekten
profitieren. Gutschriften entstehen bereits ab
2000, dürfen aber nur einen "Teil" des Emissi-
onsziels abdecken. Voraussetzung für die Ent-
stehung einer Gutschrift ist die Zertifizierung
der Emissionsverringerung durch Institutionen,
die von der Vertragsstaatenkonferenz dazu er-
mächtigt worden sind. Ein Teil der Projekter-
träge soll zur Finanzierung der Verwaltungsko-
sten und von Anpassungsmaßnahmen einbe-
halten werden. Was bedeutet dies für die kon-
krete Ausgestaltung der Gutschriften?
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Abb. 1: Aufteilung von Gutschriften
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3. Aufteilung von Gutschriften

Meist wird davon ausgegangen, daß ein Inve-
storland alle Gutschriften aus einem Projekt
erhält und daß die positiven Externalitäten des
Projekts ein ausreichender Anreiz für das Gast-
geberland sind. Das Gastgeberland wird jedoch
an Gutschriften interessiert sein, wenn es wie
im Fall von JI selbst ein Emissionsziel hat, Gut-
schriften für eine zukünftige Zielfestlegung
ansparen will oder Gutschriften handelbar sind.
Es könnte alle Gutschriften erhalten, wenn es
das Projekt selbst finanziert und durchführt –
Costa Rica strebt dies an. Eine Handelbarkeit
von CDM-Gutschriften wird häufig abgelehnt,
da man fürchtet, daß sie zu einer Aufweichung
der Kyoto-Ziele führt. Eine derartige Aufwei-
chung läßt sich durch die Festlegung stringenter
Regeln zur Festlegung von Referenzszenarien
für CDM-Projekte – und damit der Höhe ihrer
Klimaerträge – begrenzen. Jede Art der Auf-
teilung von Gutschriften führt zu einer Erhö-
hung der Kosten des Investors:

Abb. 2: Aufteilung von Gutschriften und Investi-
tionsentscheidung

Die Projektkosten liegen in Gastgeberland 1 bei
10 DM/t C, in Gastgeberland 2 bei 30 DM/t und
50 DM im Investorland. Wenn der Anteil des
Gastgeberlandes über A steigt, wird der Inve-
stor in Land 2 ausweichen und oberhalb von B
würden sich sogar heimische Maßnahmen loh-
nen.

Jeder Anteil des Gastgeberlandes an den
Gutschriften wirkt also wie eine Steuer auf JI-
und CDM-Projekte. Er ist also eine wichtige
Politikvariable, die einem Wettbewerb unter-
liegt. Selbst wenn eine fixe Aufteilung seitens
der Vertragsstaatenkonferenz vorgeschrieben
würde, könnte sie durch verdeckte Zuzahlungen
umgangen werden. Vor diesem Hintergrund ist
es erstaunlich, daß Verträge über Projekte der
laufenden JI-Erprobungsphase im Regelfall
einen Anteil des Gastgeberlandes von 50%
vorsehen.

4. Berücksichtigung von Externalitäten

Eine Investition in die Verringerung des Treib-
hausgasausstoßes bedeutet nicht immer zu-
gleich auch direkten Nutzen für das Gastgeber-
land. Gutschriften sollten externe Effekte wie
z.B. die Schaffung von Arbeitsplätzen, Innova-
tion, Verringerung von Lokalschadstoffen und
Schutz biologischer Vielfalt berücksichtigen,
wie dies für Projekte des CDM auch explizit
vorgeschrieben ist. Um diese Aspekte zu be-
rücksichtigen, werden verschiedene Ansätze
vorgeschlagen.

4.1 Allgemeine Abwertung von Gutschriften

Oft wird eine allgemeine Abwertung der Gut-
schriften um einen bestimmten Prozentsatz
gefordert, um Projektrisiken und Unsicherheit
der Referenzszenarien auszugleichen. Eine
derartige Abwertung hat dieselbe Wirkung wie
eine Aufteilung, führt aber nicht zu Einnahmen
des Gastgeberlands. Darüber hinaus berück-
sichtigt eine allgemeine Abwertung nicht die
unterschiedlichen Größenordnungen von Unsi-
cherheiten und Risiken. Eine Pflichtversiche-
rung wäre dazu ein geeigneteres Instrument.
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4.2 Obergrenzen für Emissionsverringerung im
Ausland

Viele Nichtregierungsorganisationen und auch
die EU fordern Obergrenzen für die Anrech-
nung im Ausland erbrachter Emissionsverringe-
rung. Diese sollen den Innovationsdruck auf-
rechterhalten. Derartige Obergrenzen würden
allerdings zu massiven Umsetzungsproblemen
führen. Wie soll beispielsweise die Quote ver-
geben werden – mittels Windhundverfahren,
diskretionär oder proportional? Wäre das An-
sparen von Gutschriften für die nächste Zielpe-
riode möglich, wenn sie in der laufenden Peri-
ode nicht mehr eingesetzt werden können? Ge-
nerell ist es höchst zweifelhaft, ob Obergrenzen
wirklich innovationsfördernd wirken – verrin-
gern sie doch den Preis für die Emissionsver-
ringerung im Ausland und schränken so das
Marktvolumen ein. Auch können, wie die Pi-
lotphase zeigt, Klimaschutzinvestitionen im
Ausland durchaus innovativ sein, indem sie
angepaßte Lösungen für spezifische Probleme
im Gastgeberland entwickeln. Eine Alternative
könnte folgendermaßen aussehen:

4.3 Kontinuierliche Abwertung der Gutschriften

Eine "strategische" Klimapolitik sollte sowohl
das bestehende Potential von Emissionsverrin-
gerung zu niedrigen Kosten ausschöpfen, als
auch Anreize für langfristige Effizienzsteige-
rungen setzen. Dies erfordert den dynamischen
Einsatz zweier Instrumente: Zunächst wird eine
vollständige Gutschrift ausländischer Emissi-
onsverringerungen vorgenommen. Mit der Zeit
sinkt der Prozentsatz, zu dem Emissionsverrin-
gerungen gutgeschrieben werden. Gleichzeitig
werden heimische Instrumente der Klimapolitik
kontinuierlich verschärft. Diese Politik hat fol-
gende Vorteile:

• Investoren erhalten langfristige Planungssi-
cherheit.

• Investoren erhalten durch die vollständige
Anrechnung von JI und CDM eine "Schon-
frist", die den Übergang zu langfristigen
Vermeidungsstrategien erleichtert.

• Anreize für Innovation nehmen stetig zu.

Abb. 3: Abwertung der Gutschriften

4.4 Differenzierung nach Projektarten

Es erscheint extrem schwierig, wenn nicht un-
möglich, die indirekten Effekte von JI- und
CDM-Projekten zu quantifizieren. Jedoch ist es
wahrscheinlich, daß bestimmte Projektarten
eher positive indirekte Effekte haben als andere.
Fossile Kraftwerke werden weniger Arbeits-
plätze schaffen als Energiesparprogramme.
Erneuerbare Energien werden keine Lokal-
schadstoffe emittieren. Waldschutzprojekte
werden kaum zu Technologietransfer beitragen,
dagegen aber die biologische Vielfalt schützen.
Große Projekte werden eher zu Bevölkerungs-
verschiebungen führen als kleine. Vor diesem
Hintergrund ließe sich folgende Hierarchie
bilden:

• Energieeinsparung, erneuerbare Energie
und Primärwaldschutz sind voll gutschrifts-
fähig.

• Großprojekte im fossilen Sektor werden nur
teilweise angerechnet.

• Aufforstung wird gering angerechnet, da sie
keinen Technologietransfer beinhaltet und
die Bodennutzung auf Dauer einschränkt.

4.5 Berücksichtigung des technischen Fort-
schritts bei der Festlegung von Refe-
renzszenarien

Auf Ebene einzelner Projekte führt die Berück-
sichtigung des technischen Fortschritts im Refe-
renzszenario dazu, daß das Projekt zu einem
bestimmten Zeitpunkt dem Referenzfall ent-
spricht und daher keine Gutschriften mehr er-
hält. Dies ist ein klarer Anreiz für Innovation.
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5. Positionen verschiedener Interessen-
gruppen bezüglich Gutschriften

Viele Interessengruppen beeinflussen die Dis-
kussion über die Ausgestaltung der Gutschriften
aus JI und CDM. Sie verfolgen folgende Ziele:

1. Emissionsverringerung
2. Gutschriften
3. Positive Externalitäten
4. Finanzieller Gewinn.

Zahlreiche Interessengruppen, z.B. kleine Inve-
storen und Gastgeberländer würden von einer
rein multilateralen CDM-Lösung profitieren.
Diese könnte über einen Fonds oder eine Clea-
ringstelle erfolgen. Beim Fondsmodell werden
Gutschriften proportional zum Anteil am Fonds
vergeben, während beim Clearing der Investor
weiterhin für die Durchführung des Projekts
verantwortlich wäre. Beide Modelle verringern
die Transaktionskosten für kleine Teilnehmer
und streuen Risiken. Außerdem ist die Erhe-
bung der Verwaltungs- und Anpassungsabgabe
einfacher. Der Fonds könnte die Aufteilung der
Gutschriften mit Gastgeberländern zentral ver-
handeln.

Große Investoren – sowohl Länder als
auch Unternehmen –, die bei ihren Projekten
häufig Synergieeffekte (z.B. Markterschlie-
ßung) verfolgen, sind eher für eine bilaterale
Struktur. Auch nationale JI-Koordinations-
stellen würden bei einer multilateralen Lösung
an Bedeutung verlieren.

Während Interessengruppen aus Investor-
ländern zumeist gegen jede Art der Aufteilung
von Gutschriften sind, sind Institutionen aus
Gastgeberländern an einem Anteil interessiert.

6. Empfehlungen für zukünftige Verhand-
lungen

Aus der vorangegangenen Analyse lassen sich
folgende Empfehlungen ableiten:

Anstelle einer Obergenze für Gutschriften
sollte eine kontinuierliche Abwertung vorge-
nommen werden, die nach Projektarten diffe-
renziert wird. Unsicherheiten sind durch eine
Pflichtversicherung abzudecken.

Feste Regeln für die Aufteilung der Gut-
schriften sind nicht sinnvoll. Auch CDM-
Gastgeberländer sollten mit Gutschriften han-
deln können, sofern eine stringente Methodik

zur Festlegung von Referenzszenarien be-
schlossen wird.

Sowohl multi- als auch bilaterale Gestal-
tungsoptionen für den CDM haben unter be-
stimmten Bedingungen Vorteile. Sie sollten
daher nebeneinander bestehen.
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